Erfurt &

LANDESHAUPTSTADT
THURINGEN

Ortsteilrat Azmannsdorf

Aus der Sitzung des Ortsteilrates Azmannsdorf am 04.05.2026

(Beratung offentlich)

Gremium Ortsteilrat Azmannsdorf

Beschluss Nr.: 0630/26

Verwendung der Mittel nach § 4i.V.m. § 7 Abs.2 der
Bezeichnung: Ortsteilverfassung - Kirmes Azmannsdorf e.V. - Unterstiitzung
Vereinstatigkeit - Kauf von beweglichen Anlagevermdgen

Genaue Fassung:

Beschluss:

Entsprechend & 4 Abs. 1 Nr. 2 iV.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung (Anlage 5 der
Hauptsatzung der Stadt Erfurt), werden der Kirmes Azmannsdorf e.V., zur Unterstitzung
der Vereinstatigkeit, finanzielle Mittel in Héhe von 200,00 EUR zur Verfligung gestellt.

Die bereitgestellten Mittel kdnnen u.a. zum Kauf von beweglichen Anlagevermégen (z.B.
Lampen und Kisten fiir den Lagerraum, Heizstrahler) eingesetzt werden.

Die ordnungsgemaRe Verwendung der Mittel ist durch die entsprechenden Belege auf
Grundlage § 71 ThirGemHYV nachzuweisen. Die Rechtsvorschriften des § 6 Abs. 2 (1) EStG
(Einkommenssteuergesetz) sind zu berlicksichtigen. Bereits getatigte Ausgaben werden
anerkannt. Nicht verbrauchte finanzielle Restmittel aus diesem Beschluss, stehen fir
andere Beschlisse wieder zur Verfugung.

Jens Bose Diana Skripek
Ortsteilburgermeister/in Schriftfihrer/in

Seite T von 2



Seite 2 von 2



	SMC_BM_TOOST
	Vorlage
	Betreff
	SMC_BM_GRZU
	Beschluß
	Zu

